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Unterstützung von Projekten 
 
Der Stiftungsrat Pro Suraua kann im Rahmen seiner finanziellen und personellen 
Möglichkeiten und auf Gesuch hin Beiträge an Dritte zusprechen. 
 
Für die Einreichung und Behandlung von Gesuchen sind die nachfolgend aufgeführten 
Bedingungen massgebend: 
 

a) Gesuche von Drittpersonen sind der Stiftung rechtzeitig und schriftlich 
einzureichen. Es besteht unter keinen Umständen ein Anspruch auf Leistungen der 
Stiftung. 

b) Die Gesuche müssen insbesondere enthalten: 
a. Beschrieb der zu unterstützenden Tätigkeit bzw. des zu unterstützenden 

Projektes / Anlasses, mit Angaben über Zielgruppe, Bedürfnis und 
Zielsetzung 

b. Budget mit Angaben über Einnahmen und Ausgaben, über Eigenleistungen 
der Gesuchsteller / innen und allenfalls von Dritten erbrachten 
Unterstützungen, sowie über den beantragten Unterstützungsbeitrag durch 
die Stiftung Pro Suraua 

c. Name(n) und Adresse(n) der verantwortlichen Person(en) 
c) Der Stiftungsrat behandelt die Gesuche im Sinne des Stiftungszwecks. Er kann 

dazu ergänzende Auskünfte bei den Gesuchstellern / innen oder bei 
aussenstehenden Fachpersonen einholen.   

d) Die Beschlussfassung erfolgt durch den Stiftungsrat, wobei einem Gesuch in 
ganzem Umfang oder auch nur teilweise entsprochen sowie die Gewährung von 
Beiträgen an Auflagen geknüpft werden kann. Der Entscheid des Stiftungsrats ist 
endgültig. 

e) Unterstützte Institutionen und Personen haben dem Stiftungsrat nach Abschluss 
der / des unterstützten Tätigkeit/Projektes/Anlasses über deren Verlauf und die 
Verwendung der zugesprochenen Mittel zu berichten, in der Regel innert zwei 
Monaten. Auf Verlangen ist dem Stiftungsrat Einsicht in die Buchhaltung mit 
Einschluss der Belege zu gewähren. 

f) Werden Beiträge nicht entsprechend dem bewilligten Gesuch verwendet oder nur 
teilweise benötigt, so hat der Stiftungsrat das Recht bereits ausbezahlte Beiträge 
ganz oder teilweise zurückzufordern bzw. noch nicht ausbezahlte Beiträge 
zurückzubehalten.  

 
Anträge zur Unterstützung von Projekten sind dem Stiftungsrat über die Kontaktadresse 
prosuraua@bluewin.ch einzureichen. 
 
 


